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Deutscher 
Caritasverband e.V. 

BK 3/2023 

Beschluss 
der Bundeskommission  
am 19. Oktober 2023 in Fulda 

 Tarifrunde 2023 – Teil 3 

A. 

Beschlusstext: 

I. Zulage für Betreuungskräfte 

Der mittlere Wert der Zulage nach Anmerkung 150 zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Vergütungsgruppen 1 – 12 der Anlage 2 zu den AVR wird zum 1. März 2024 um 11,5 
Prozent erhöht auf 133,80 Euro. 

II. Urlaubsgeld für Auszubildende nach Anlage 7 zu den AVR

Der mittlere Wert des Urlaubsgeldes nach § 7 Abs. 1 Buchstabe c der Anlage 14 zu
den AVR wird zum 1. März 2024 um 11,5 v.H. erhöht auf 291,65 Euro.

III. Änderungen in Anlage 17a zu den AVR

Für Mitarbeiter nach Anlage 30 zu den AVR wird das Wertguthaben nach § 7 Abs. 2
Satz 2 der Anlage 17a zu den AVR zum 1. August 2023 um 4,8 Prozent erhöht und
zum 1. April 2024 um weitere 4,0 Prozent erhöht.

IV. Stufenvorweggewährung

1. In Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR wird die bisherige Anmerkung 3 zu
Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR durch folgende neue Anmerkung ersetzt:

„Anmerkung 3 zu Abschnitt III A der Anlage 1:
1Verfügt der Mitarbeiter über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens
zwei Jahren, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt er über eine einschlägige
Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung
zur Stufe 3. 2Unabhängig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur
Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz
oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für
die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 3Die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“
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2. In Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR wird eine neue Anmerkung 5 eingefügt: 
 
„Anmerkung 5 zu Abschnitt III A der Anlage 1: 
1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder 
zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Gruppen 
von Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich aus § 
1 Buchstabe b ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Vergütungsgruppe zustehenden 
Entgelt, ein um bis zu drei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorwegge-
währt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die vorletzte Stufe oder die Endstufe ih-
rer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Vergütungsgruppe höheres 
Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines höheren Entgelts nach den Sätzen 
1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich. 4Im Übrigen 
bleibt Abschnitt III A unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte 
nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

3. In § 14 der Anlage 31 zu den AVR wird der Absatz 5 wie folgt neu gefasst: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs 
oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Grup-
pen von Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich 
aus der nach § 13, § 13a und § 14 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Ent-
geltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz 
oder teilweise vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die Stufe 5 oder 
die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgelt-
gruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines höheren Entgelts 
nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruf-
lich. 4Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

4. § 14 der Anlage 32 zu den AVR wird um einen Absatz 5 ergänzt: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs 
oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Grup-
pen von Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich 
aus der nach § 13, § 13a und § 14 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Ent-
geltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz 
oder teilweise vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die Stufe 5 oder 
die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgelt-
gruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines höheren Entgelts 
nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruf-
lich. 4Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

5. § 13 der Anlage 33 zu den AVR wird um einen Absatz 5 ergänzt: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs 
oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Grup-
pen von Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich 
aus der nach § 11 Abs. 2, Abs. 2a, Abs. 3 und § 13 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer 
jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres 
Entgelt ganz oder teilweise vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die 
Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen 



Deutscher Caritasverband e.V. 
 

 
02.11.2023 BK_2023-03_Beschluss_Tarifrunde 2023 Teil 3_gez.docx 3 von 4 

Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines höheren 
Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit 
widerruflich. 4Im Übrigen bleibt § 13 unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteili-
gungsrechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

V. Öffnung für Dienstvereinbarungen 

 

1. In Anlage 6a zu den AVR wird ein neuer § 3 eingefügt: 

„§ 3 Dienstvereinbarungen 
1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 1 Abs. 1 

Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozent- und Eurobeträge 

durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die 

freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

2. In § 6 der Anlage 31 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Ab-

sätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 

Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge 

durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die 

freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zu-

schläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelun-

gen der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

3. In § 6 der Anlage 32 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Ab-

sätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 

Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge 

durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die 

freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

4. In § 6 der Anlage 33 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Ab-

sätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 

Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge 

durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die 

freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

VI. Inkrafttreten 

 

 Die Änderungen nach I., II., IV. und V. treten zum 1. März 2024 in Kraft.  

 Die Änderungen nach III. treten zum 1. August 2023 in Kraft. 
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Der Beschluss beinhaltet Regelungen zu den oben genannten Themen im Rahmen der aktuellen 
Tarifrunde. Die unter V. eröffnete Möglichkeit zum Abschluss von Dienstvereinbarungen ist ge-
mäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 MAVO zulässig. 

 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. 

 

*** 

Fulda, den 19. Oktober 2023 

 

gez. Matthias Mitzscherlich  

Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  
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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

Beschluss  

der Bundeskommission  

am 24. Oktober 2023 im Umlaufverfahren 

 

 

 

 

Tarifrunde 2023 – Teil 3 

Korrekturbeschluss 

 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 
Ziffer VI des Beschlusses zur Tarifrunde Teil III vom 19. Oktober 2023 wird wie folgt gefasst: 
 

„VI. Inkrafttreten 
 

Die Änderungen nach I. und II. treten zum 1. März 2024 in Kraft.  
Die Änderungen nach IV. und V. treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft.  

  Die Änderungen nach III. treten zum 1. August 2023 in Kraft.“ 
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Der Beschluss korrigiert den Beschluss der BK 3/2023 vom 19. Oktober 2023 in Ziffer VI bezüg-
lich eines redaktionellen Fehlers beim Datum des Inkrafttretens der Ziffern IV. und V.  

 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. 

 

*** 

 

Freiburg, den 24. Oktober 2023  

 

gez. Matthias Mitzscherlich 

Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  
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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 3/2023 
 
Beschluss 
der Bundeskommission  
am 19. Oktober 2023 in Fulda 
 

 

 

Ergänzung § 10 Allgemeiner Teil AVR,  

der Anmerkung Nr. 4 Buchstabe b zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgrup-

pen P 4 bis P 9 und 9b bis 12 Anhang D Anlage 31 zu den AVR sowie  

neue Anmerkung zu § 14 Abs. 4 der Anlagen 31, 32 und neue Anmerkung zu § 13 

Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR (Tarifpflege) 

 
A. 

 
Beschlusstext: 

 
I. § 10 Abs. 2 Buchstabe b Allgemeiner Teil AVR wird wie folgt gefasst: 

 

b) Niederkunft der Ehefrau, Lebenspartne-
rin im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes oder der in ehe- oder lebenspart-
nerschaftsähnlicher Gemeinschaft leben-
den Lebensgefährtin 

 

1 Arbeitstag 

 

II. § 10 Abs. 2 Buchstabe c Allgemeiner Teil AVR wird wie folgt gefasst: 

 

c) Tod des Ehegatten, des Lebenspart-
ners im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder des in ehe- oder 
lebenspartnerschaftsähnlicher Ge-
meinschaft lebenden Lebensgefährten, 
eines Kindes oder Elternteils 

2 Arbeitstage 

 
III. Es wird eine neue Anmerkung zu § 14 Abs. 4 der Anlage 31 zu den AVR eingefügt: 

 

„Anmerkung zu Absatz 4: 

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bisherigen Entgeltta-
belle zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der gleichen Stufe zuge-
ordnet, die sie in der bisherigen Entgeltgruppe erreicht haben.“ 
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IV. Die Anmerkung Nr. 4 Buchstabe b zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen P 4 

bis P 9 und 9b bis 12 in Anhang D der Anlage 31 zu den AVR wird wie folgt gefasst: 

„b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Aufgaben außerhalb 
von Spezialbereichen nach Buchstabe a: 

• Wundmanager, 

• Gefäßassistent, 

• Breast Nurse/Lactation 

• Painnurse,  

• auf einer Stroke-Unit-Station,  

• auf einer Intermediate-Care-Station,  

• bei den Begleitenden Psychiatrischen Diensten (BPD) oder“ 

 

V. Es wird eine neue Anmerkung zu § 14 Abs. 4 der Anlage 32 zu den AVR eingefügt: 

„Anmerkung zu Absatz 4: 

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bisherigen Entgeltta-
belle zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der gleichen Stufe zuge-
ordnet, die sie in der bisherigen Entgeltgruppe erreicht haben.“ 

 

VI. Es wird eine neue Anmerkung zu § 13 Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR eingefügt: 

„Anmerkung zu Absatz 4: 

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bisherigen Entgeltta-
belle zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der gleichen Stufe zuge-
ordnet, die sie in der bisherigen Entgeltgruppe erreicht haben.“ 

 

VII. Dieser Beschluss tritt zum 1. Oktober 2023 in Kraft. 
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Mit diesem Beschluss werden die Änderungen aus der Änderungsvereinbarung Nr. 15 TVöD-K 

nachvollzogen. 

Durch I. und II. werden die Fälle des § 616 BGB auf weitere Lebenspartnerformen erweitert, so 

dass eine Gleichbehandlung gefördert wird.  

Durch IV. wird die Liste der Tätigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich 

aus der Entgeltgruppe P 7 herausheben, um die Einsatzbereiche Stroke-Unit, Intermediate-

Care-Station und die Begleitenden Psychiatrischen Dienste ergänzt. Dadurch werden die 

schwierigen Tätigkeiten der Berufspraxis entsprechend aktualisiert, um zeitgemäße Eingruppie-

rungen zu ermöglichen.  

Durch III., V. und VI. werden die Änderungen aus der Änderungsvereinbarung Nr. 15 TVöD-K 

und aus der Änderungsvereinbarung Nr. 16 TVöD-B für den Fall des Tabellenwechsels für die 

Anlagen 31, 32 und 33 zu den AVR nachvollzogen.  

 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. 

 

*** 

 

Fulda, den 19. Oktober 2023 

 

gez. Matthias Mitzscherlich 

Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  
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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 3/2023 
 
Beschluss 
der Bundeskommission  
am 19. Oktober 2023 in Fulda 
 

 

 

Mitnahme Stufenlaufzeit bei Anschlussdienstverhältnis 
Änderungen in den Anlagen 1, 31 bis 33 zu den AVR 

 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
I. Änderungen in Anlage 1 zu den AVR 
 

In § 3 des Abschnitts III. A. der Anlage 1 zu den AVR wird Absatz c neu gefasst: 
 

„c) 1Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird im Anschluss-
dienstverhältnis fortgeführt. 2War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften die-
ser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte 
Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen 
im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche 
tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden 
wäre.“ 
 

II. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR 
 
In § 13 Abs. 2a der Anlage 31 zu den AVR werden die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. 
Der bisherige Satz wird zu Satz 1. 
  
„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche ein-
gestellt, so erhält er 
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung 
bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses 
am Einstellungstag vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte, 
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von den Vorschriften dieser Anlage oder 
einer entsprechenden Regelung bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er am Einstel-
lungstag von seinem bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt ab dem 
Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tä-
tigkeitsbereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung bemessen worden wäre. 
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird im Anschluss-
dienstverhältnis fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften die-
ser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte 
Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen 
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im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche 
tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden 
wäre.“ 

 
III. Änderungen in Anlage 32 zu den AVR 

 
In § 13 Abs. 2a der Anlage 32 zu den AVR werden die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. 
Der bisherige Satz wird zu Satz 1. 
  
„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche ein-
gestellt, so erhält er 
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung 
bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses 
am Einstellungstag vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte, 
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von den Vorschriften dieser Anlage oder 
einer entsprechenden Regelung bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er am Einstel-
lungstag von seinem bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt ab dem 
Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tä-
tigkeitsbereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung bemessen worden wäre. 
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird im Anschluss-
dienstverhältnis fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften die-
ser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte 
Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen 
im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche 
tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden 
wäre.“ 

 
IV. Änderungen in Anlage 33 zu den AVR  

 
In § 11 Abs. 2a der Anlage 33 zu den AVR werden die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. 
Der bisherige Satz wird zu Satz 1. 
  
„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche ein-
gestellt, so erhält er 
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung 
bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses 
am Einstellungstag vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte, 
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von den Vorschriften dieser Anlage oder 
einer entsprechenden Regelung bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er am Einstel-
lungstag von seinem bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt ab dem 
Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tä-
tigkeitsbereich der katholischen Kirche tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entspre-
chenden Regelung bemessen worden wäre. 
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird im Anschluss-
dienstverhältnis fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften die-
ser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte 
Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen 
im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche 
tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden 
wäre.“ 
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V. Inkrafttreten  
 
Die Änderungen treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft.  
 
 
 
 

B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Nach den bisherigen Regelungen in Abschnitt III. A. § 3 der Anlage 1, §13 Abs. 2a der Anlage 

31, § 13 Abs. 2a der Anlage 32 und § 11 Abs. 2a der Anlage 33 zu den AVR haben Mitarbeiter, 

die im Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche oder im Geltungsbereich der AVR-Caritas im 

unmittelbaren Anschluss vor der Einstellung tätig waren, einen Anspruch auf Berücksichtigung 

ihrer vorhergehenden ununterbrochenen Tätigkeit im kirchlichen Dienst bei der Stufenzuord-

nung. Für den Geltungsbereich der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR gilt das auch für Vortätigkeiten 

bei der evangelischen Kirche und Diakonie. Nicht jedoch angerechnet wird nach den bisherigen 

Regelungen die im vorherigen Dienstverhältnis bereits erreichte Stufenlaufzeit. 

 

Mit den vorliegenden Änderungen werden die bisherigen Regelungen ergänzt: neben der Be-

rücksichtigung bezüglich der Stufenzuordnung wird nun auch die im vorhergehenden Dienstver-

hältnis erreichte Stufenlaufzeit im Anschlussdienstverhältnis fortgeführt.  

Im Übrigen verbleibt es bei den Regelungen zum Anschlussdienstverhältnis. 

 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung betrifft Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 
Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs i. S. d. 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission nach § 
13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 

 

*** 

 

Fulda, den 19. Oktober 2023 

 

gez. Matthias Mitzscherlich  
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  
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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 3/2023 
 
Beschluss 
der Bundeskommission  
am 19. Oktober 2023 in Fulda 
 

 

 

§ 22 AT AVR Schlichtungsordnung 

 

A. 
 

Beschlusstext: 
 

I. Änderungen in § 22 AT AVR 
 
1. In § 22 wird der folgende Absatz 3a eingefügt: 

 
„(3a) 1Die Schlichtungsstellen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch für die Ent-
scheidungen bei Streitigkeiten über die ordnungsgemäße Einbeziehung der AVR 
nach Art. 9 Abs. 5 Satz 1 2. Alternative GrO zuständig. 2Die Mitgliedschaft in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission kann keinen Ausschlussgrund für die Wahrneh-
mung einer Aufgabe in einer Schlichtungsstelle darstellen. 3Der Erlass oder die 
Änderung einer Schlichtungsordnung bedarf der Zustimmung der Bundeskom-
mission mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 AK-O.“ 
 

2. In § 22 wird folgende Anmerkung eingefügt: 
 
„Anmerkung: 

1. Die Bundeskommission kann die Entscheidung nach Absatz 3a auf einen be-
schließenden Ausschuss übertragen, der mit der Mehrheit der Mitglieder des 
Ausschusses Beschlüsse fasst. 

2. 1Absätze 1 bis 3 wirken für Meinungsverschiedenheiten zwischen Dienstge-
bern und Mitarbeitern, wenn die Zustimmung zu ab dem 1. Januar 2023 erlasse-
nen oder geänderten Schlichtungsordnungen nach Absatz 3a Satz 3 erfolgt ist. 
2Für bis zum 19. Oktober 2023 erlassene oder geänderte Schlichtungsordnun-
gen finden diese bis zu einer Beschlussfassung über die Zustimmung nach Ab-
satz 3a Satz 3 Anwendung. 

3. Das in Absatz 3a beschriebene Verfahren wird von der Bundeskommission bis 
spätestens zum 31. Oktober 2026 evaluiert.“ 

 
II. Inkrafttreten  

 
Die Änderungen treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft. 
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B. 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 

§ 22 AT AVR verpflichtet Dienstgeber und Mitarbeiter dazu, bei Meinungsverschiedenheiten
eine auf der zuständigen diözesanen oder Bundesebene jeweils dort zu errichtende Schlich-
tungsstelle anzurufen. Die fristgerechte Anrufung des weltlichen Arbeitsgerichts ist dadurch 
nicht ausgeschlossen. 

Um ein der Dienstgemeinschaft entsprechendes Instrument der Überprüfung von Dienstverträ-
gen auf eine nicht für Mitarbeitende nachteilige Abweichung der kirchlichen Arbeitsrechtsrege-
lungen bereitzustellen, wurde vom VDD eine Implementierung eines entsprechenden ver-
pflichtenden Verfahrens in die Schlichtungsordnungen empfohlen. Sie wurde in Form von Mus-
terordnungen zur diözesanen Inkraftsetzung gewählt. 

Durch die obigen Änderungen wird die Bundeskommission angemessen beteiligt, damit es zu 
einer korrekten Anwendung des Schlichtungsverfahrens im jeweiligen Dienstverhältnis kommt. 

C. 

Beschlusskompetenz 

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 
Satz 1 AK-O. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-O. 

*** 

Fulda, den 19. Oktober 2023 

gez. Matthias Mitzscherlich 

Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 
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